
Fakten
 Kita & Ganztag 

in Bayern

geförderte Kinder in  Bayerns  Kindertages- 
einrichtungen & Kindertagespflege  
im Jahr 2022 (ca. 70.000 mehr seit 2018)

Kindertagesbetreuung 

636.446

165 Mio. €  
Krippengeld ausgezahlt seit 2020 
(einkommensabhängig)

Fachkräftegewinnung

der Teamkräfte in dieser Legslaturperiode
Bereits 5.265 Teilnehmende im Rahmen des 
2022 neu gestarteten Gesamtkonzepts zur 
berufsbegleitenden Qualifizierung von  
Quereinsteigerinnen & Quereinsteigern für eine 
Tätigkeit im Kita-Bereich registriert

Verdoppelung 

118.482 

400 zusätzliche Studienplätze für Soziale  
Arbeit & Kindheitspädagogik ab 2023

Weiterbildung Ergänzungskräfte 
zu Fachkräften in Kitas
rd. 3.500 Ergänzungskräfte zu Fachkräften 
qualifiziert seit 2017

Erhöhung Meisterbonus auch für Erzieher-
innen & Erzieher auf 3.000 €

Anzahl Fachakademien für Sozialpäda- 
gogik in zwölf Jahren auf jetzt 73 um 50 % 
gestiegen (2011 – 2023)

Fach- und Ergänzungskräfte in 
über 10.700 Kitas
Zuwachs um 85,5 % in  
12 Jahren (2011 – 2023)

Ganztagsausbau

zusätzliche Betreuungsplätze für 
Grundschulkinder als Ausbauziel  
bis 2028
Kinder > 6 Jahre in Kitas, Ganztags- 
schulen & Mittagsbetreuungen  
in 2023: 285.450

+ 130.000

Ganztagsversprechen:
 Jeder bis 2029 neu geschaffene  
Platz wird vom Freistaat 
 gefördert

537,2 Mio. €  
Beitragszuschuss für gesamte  
Kindergartenzeit im Jahr 2023  
an die Einrichtungsträger

2,1 Mrd. €  
staatliche Betriebskostenförderung 
für Kitas im Jahr 2023

Mehr Infos: ganztag.bayern.de und kita-fachkraefte.bayern

37,5  Mio. €  
für Sprach-Kitas in 
2023 & 2024

rund 23 Mio. €
für Kita-Härtefallhilfen 
zur Verhinderung höherer  
Elternbeiträge aufgrund  
Energiekosten etc.
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